1683/AB-BR BR   

Eingelangt am: 21.08.2001

BUNDESMINISTERIUM für

WIRTSCHAFT und ARBEIT

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1827/J - BR betref -

fend Glaubwürdigkeit der österreichischen Anti - Atompolitik vor dem Hinterrund des

Verkaufs österreichischer Energieversorgungsunternehmen an ausländische Atom -

stromkonzerne, welche die Bundesräte Stefan Schennach und Kollegen am 21. Juni

2001 an mich richteten, stelle ich fest:

Antwort zu den Punkten 1 und 7 der Anfrage:

Das Angebot des Verbundes für die Kelag - Anteile wurde nicht angenommen. Ab

1. Oktober 2001 können die Konsumenten wählen, von welchem Stromlieferanten

sie ihre Energie beziehen wollen. Dann liegt es bei den Konsumenten, zu entschei -

den, welche Form der Energieerzeugung sie bevorzugen.

Das Bundesverfassungsgesetz BGBL. I Nr. 149/1999 für ein atomfreies Österreich

regelt im § 2: „Anlagen, die dem Zweck der Energiegewinnung durch Kernspaltung

dienen, dürfen in Österreich nicht errichtet werden. Sofern derartige bereits beste -

hen, dürfen sie nicht in Betrieb genommen werden“.

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage:

Die Bedeutung der Wasserkraft wird in Europa gegenüber Atomstrom und kalon -

schem Strom steigen, daher sind die Wasserkraftreserven Österreichs ein wesentli -

cher Standortvorteil. Wasserkraftwerke erzeugen erneuerbare Energie und keine

Emissionen; auch sind die laufenden Kosten die niedrigsten im Vergleich zu anderen

Kraftwerken. Derzeit werden in der Steiermark, aber auch in Wien und Niederöster -

reich Gespräche in Richtung einer österreichischen Kraftwerksgesellschaft geführt.

Antwort zu Punkt 3 der Anfrage:

Die Gründung einer österreichischen Netzgesellschaft wird von Seiten des Bundes -

ministeriums für Wirtschaft und Arbeit begrüßt. Vorschläge müssen jedoch erst kon -

kretisiert werden.

Antwort zu Punkt 4 der Anfrage:

Bei einer Aktiengesellschaft fällt der Kauf und Verkauf von Beteiligungen an einem

anderen Unternehmen in die Kompetenz von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Eigen -

tümer sind mit diesen Fragen der Geschäftsführung nicht befasst, diese Angelegen -

heiten werden auch nicht der Hauptversammlung vorgelegt.

Die politische Leitungs - oder Anleitungsbefugnis findet in einem privatwirtschaftlich

geführten Unternehmen dort Anwendung, wo zum Wohle der Allgemeinheit, Mitar -

beiter und Wirtschaftlichkeit das Gesetz Vorschriften zu deren Schutz vorsieht.

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage:

§ 13 EIWOG 2000 i.d.F. Energieliberalisierungsgesetz 2000, BGBL. I Nr. 121/2000,

enthält eine Bestimmung betreffend Elektrizitätsimporte aus Drittstaaten, mit der eine

effiziente Fortführung der österreichischen Anti - Atompolitik möglich ist.

Die neue Regelung bedeutet im Detail, dass künftig Stromimporte für Zwecke der

inländischen Bedarfsdeckung aus Drittstaaten generell unzulässig sind, wenn diese

Drittstaaten zur Deckung ihres Bedarfes elektrische Energie auch in Anlagen erzeu -

gen,

• die nicht dem Stand der Technik (österreichische Umweltstandards) entsprechen

   oder von denen eine unmittelbare oder mittelbare Gefahr für das Leben oder die

   Gesundheit von im Staatsgebiet befindlichen Menschen, Tieren und Pflanzen

   ausgeht

oder

• die nicht den Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung der bei der Erzeu -

   gung elektrischer Energie anfallenden Abfälle erbringen und kein Konzept für

   künftig aus der Erzeugung anfallende Abfälle erstellen.

Die Elektrizitäts - Control GmbH., die ab 1.10.2001 voll wirksam agiert, hat durch Ver -

ordnung jene Drittstaaten zu benennen, auf die diese Voraussetzungen zutreffen.

Antwort zu Punkt 6 der Anfrage:

Nach dem Stand der von den Ländern vorgelegten Entwürfe von Aus -

führungsgesetzen zum Elektrizitätswirtschafts - und - organisationsgesetz in der Fas -

sung des Bundesgesetzblattes BGBI. l Nr. 12112000 sind diese grundsatzgesetz -

konform im Sinne des Art. 12 B - VG formuliert. Dies gilt auch für die Ausführungsbe -

stimmungen zu § 45 Abs. 3 EIWOG in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBL. I

Nr. 121/2000. Ab Oktober 2001 sind Stromhändler und sonstige Lieferanten, die in

Österreich Endverbraucher beliefern, verpflichtet, auf der Stromrechnung den Anteil

an verschiedenen Primärenergieträgern, auf Basis derer die von ihnen gelieferte

elektrische Energie erzeugt wurde, auszuweisen. Durch die Ausweisung der Primär -

energieträger wird dem Konsumenten die Möglichkeit eröffnet, eine Auswahl seines

Stromhändlers auch unter dem Gesichtspunkt zu treffen, ob er Kernenergie unter -

stützen will.

Antwort zu Punkt 8 der Anfrage:

Es gibt eine Vielzahl von Anstrengungen, den Wirkungsgrad der Elektrizitäts -

erzeugung aus Brennstoffzellen zu steigern. Generell gilt, dass Verbesserungen nur

durch hoch ausgereifte technische Lösungen möglich sind. Die Kombination zweier

an sich schon fortschrittlicher Technologien zu einem Gesamtsystem bedarf einer

umfassenden Entwicklung und gegenseitigen Abstimmung der Komponenten, im

konkreten Fall ergänzt durch die Berücksichtigung der Erfordernisse der Netz -

einspeisung.

Eine Abschätzung zukünftiger Marktanteile ist derzeit, nicht zuletzt wegen des brei -

ten Spektrums denkbarer Entwicklungen, nicht möglich.

